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	Einschreiben / Rückschein


	Vorab per Telefax: ……….

	Müller GmbH

	-Geschäftsführung-

	(Adresse)

	

	

	   
	
	
	      15.05.2001

	


Meier GmbH ./. Müller GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren
,


in vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir an, dass uns die 


Meier GmbH,


(Adresse),

mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird versichert.


Unserer Mandantin ist zur Kenntnis gelangt, dass Sie die von unserer Mandantin in jahrelanger Arbeit entwickelten Leistungsgruppen der Software unserer Mandantin vervielfältigen und in ihr Müller-System eingeben. Wie Sie wissen, stellt die Zusammenstellung der verschiedenen denkbaren Teile der Leistungsgruppen  das wesentliche Element der Software unserer Mandantin dar. Die Leistungsgruppen unserer Mandantin sind einzigartig, wie der nun bekannt gewordene Versuch der Leistungsübernahme durch Sie auch zeigt. 


Ihr soeben beschriebenes Verhalten erfüllt eine beachtliche Fülle von zivilrechtlichen Tatbeständen wie auch Straftatbeständen. Dazu im einzelnen:

Gemäß §§ 2, 16 UrhG hat nur unsere Mandantin als Rechteinhaberin das Recht, die von ihr entwickelten Leistungsgruppen zu vervielfältigen. Zu den entsprechend geschützten Werken i. S. v. § 2 UrhG gehören dabei auch wissenschaftliche und technische Darstellungen sowie organisierte Werke sofern – wie hier – die Leistung des Autors über die bloße Aneinanderreihung von Daten und die schematische Schilderung von Entwicklungen hinausgeht (vgl. Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 8. Auflage, Rdnr. 88; Rehbinder, Urheberrecht, Seite 94; BGH, GRUR 1987, Seite 704, 706; BGH, GRUR 1981, Seite 520 ff.).

Weiterhin hat ausschließlich unsere Mandantin als Rechtsinhaberin das ausschließliche Recht, erzielte Ergebnisse von Computerprogrammen zu vervielfältigen (§ 69c Nr. 2 UrhG). Genau dies geschieht hier jedoch durch Sie, indem von sämtlichen Leistungsgruppen ein Ausdruck hergestellt und dieser Ausdruck bzw. die Ausdruckinhalte in ihr System eingelesen werden. 

Schließlich sind die entsprechenden, von unserer Mandantin entwickelten Leistungen auch als „Datenbank“ im Sinne von § 87 b UrhG geschützt. Unter einer Datenbank wird dabei eine Sammlung von Daten oder anderen unabhängigen Elementen verstanden, wenn sie systematisch oder methodisch angeordnet sind und einzeln abgerufen werden können. Die Form der Datenbank ist dabei unerheblich (vgl. Wenzel, Urheberrecht für die Praxis, 3. Auflage, Rdnr. 7 Punkt 35). Nach § 87 b UrhG dürfen Datenbanken oder Teile hiervon nur von Seiten des Rechteinhabers vervielfältigt werden.

Ein entsprechender Verstoß gegen eine oder mehrere der benannten Bestimmungen stellt zum einen die Verwirklichung eines Straftatbestandes dar. Gemäß § 106 UrhG wird eine Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Bereits der Versuch ist strafbar.

Weiterhin bestehen gemäß § 97 UrhG Ansprüche auf Schadenersatz und Unterlassung, sowie nach § 242, 245, 260 BGB Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche. Hinzu kommen Bereicherungsansprüche gemäß §§ 812 ff. BGB aus sogenannter „Eingriffskondition“.

Darüber hinaus verstoßen Sie auch unabhängig von geltendem Urheberrecht gegen § 1 UWG (sittenwidrige unmittelbare Leistungsübernahme), denn Sie haben damit begonnen, sich das Werk unserer Mandantin unmittelbar anzueignen. Ein derartiges Verhalten ist in der konkreten – hier vorliegenden - Form wettbewerbswidrig i. S. v. § 1 UWG, so dass Sie auch unter diesem Gesichtspunkt zur Unterlassung und zum Schadenersatz verpflichtet sind (vgl.: Baumbach/Hefermehl; § 1 UWG; Rnr. 498ff.).

Wir haben Sie somit aufzufordern, unverzüglich jegliche Handlung einzustellen, die zur Vorbereitung oder Ausführung der Übernahme des Werkes oder Teilen von Werken unserer Mandantin in Ihre Software Medos oder ein anderes System dient. 

Wir haben Sie weiterhin aufzufordern, die im Entwurf beiliegende Unterlassungsverpflichtungserklärung bis spätestens 

....., 12.00 Uhr

an uns zurückzusenden. Eine Vorabübersendung per Fax genügt, sofern das entsprechende Original bis spätestens .......... hier eingeht.

Nach fruchtlosem Fristablauf werden wir unter jedem zivilrechtlichem und strafrechtlichem Gesichtspunkt gegen alle beteiligten Personen vorgehen, insbesondere die Rechte unserer Mandantin im Wege einer einstweiligen Verfügung durchsetzen
.

Die Geltendmachung von weiteren Ansprüchen und einer Strafanzeige bleibt vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Schönberger

(Rechtsanwalt)

Anlage

Unterlassungsverpflichtungserklärung

Hiermit erklärt die Meier GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführung, (Adresse) gegenüber Müller GmbH, (Adresse), folgendes:

1.
Wir verpflichten uns, es zu unterlassen,

eine oder mehrere Leistungsgruppen des Programms „Müller“ zu vervielfältigen und/oder vervielfältigen zu lassen, insbesondere eine oder mehrere Leistungsgruppen in die Software „Meier“ oder ein anderes Softwareprogramm einzugeben und/oder eingeben zu lassen

und/oder

die von der  Müller GmbH entwickelten Leistungsgruppen geschäftlich zu nutzen, insbesondere die Software „Meier“ oder ein anderes Softwareprogramm zusammen mit den von der Müller GmbH entwickelten Leistungsgruppen oder Teilen hiervon zu vertreiben

2.
Wir verpflichten uns weiterhin, für jeden Fall eines Verstoßes gegen die vorstehend erwähnte Unterlassungsverpflichtung, für die Fälle eines nachgewiesenen vorsätzlichen Verstoßes, unter Ausschluss eines Fortsetzungszusammenhangs eine Vertragsstrafe in Höhe von DM 20.000,00 an die Müller GmbH zu zahlen
.

3.
Wir verpflichten uns weiterhin, der Müller GmbH die Kosten der Rechtsanwälte Schönberger, Dix, Köln, für die Inanspruchnahme in dieser Angelegenheit unter Ansatz eines Gegenstandswertes von DM 200.000,00 zu ersetzen.

Köln, den ___________

______________________________________________

 
(Müller GmbH, Geschäftsführung)

� Am besten sollte die Abmahnung vorab per Fax und zudem per Einschreiben/Rückschein gesendet werden. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Zugangssicherheit


� Mit der Abmahnung wird dem gegner Gelegenheit gegeben, die Wiederholungsgefahr für einen weiteren Verstoß durch Abgabe einer Unterlassungserklärung zu beseitigen und damit einem Verfügungsverfahren zu entgehen. Ohne vorherige Abmahnung könnte der Gegner im Prozess grundsätzlich den Anspruch einfach sofort anerkennen. Sie müßten dann die angefallenen Kosten selbst tragen. 


� Eine Abmahnung muss nicht zwingend durch einen Anwalt erfolgen.


� Nach der Bestellungsanzeige folgt eine kurze aber möglichst konkrete Darstellung des Sachverhalts, den Sie dem Gegner vorwerfen. 


� Eine Benennung der gesetzlichen Vorschriften empfiehlt sich, ist jedoch nicht zwingende Voraussetzung einer Abmahnung


� Dem Gegner ist eine angemessene Frist zu setzen, die es ihm ermöglicht, die Begründetheit der Abmahnung sachkundig zu überprüfen oder überprüfen zu lassen 


� Zur ordnungsgemäßen Abmahnung gehört die Belehrung der Folgen einer Nichtabgabe einer Unterlassungserklärung


� Der Gegner muss nicht die beigefügte Erklärung sondern nur eine geeignete Erklärung abgeben. Gleichwohl sollte Ihrer Abmahnung ein Entwurf einer aus Ihrer Sicht geeigneten Erklärung beigefügt werden, damit der Gegner weiss, was Sie genau fordern. 


�  Der Verstoß, gegen den sich die Abmahnung richtet muss so konkret und vollständig als möglich benannt werden. 


�  Die Höhe der zu fordernden Vertragsstrafe variiert von Fall zu Fall. Es kann auch bestimmt werden, dass das Gericht die Höhe festsetzt.


�  Der Abmahnende hat Anspruch auf  Ersatz seiner Anwaltskosten in Höhe der BRAGO. Die Bestimmung des Gegenstandswertes  richtet sich nach Schwere und Tragweite des Verstoßes







